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Anregungen zur Aufstellung des Bebauungsplan Nr. 164 „Düsseltalstraße/Karl-Niepenberg-Weg“ im Rahmen der frühzeitigen Betei-
ligung der Öffentlichkeit nach § 3 (1) BauGB mit dem jeweiligen Prüfergebnis durch die Verwaltung 
 
Nr. Stellenbezeichnung Schreiben 

vom 
Inhalt Prüfergebnis 

1 - Bürger A 17.10.2011 Für das im Plangebiet befindliche nordöstlichste 
Grundstück und die überbaubaren Grundstücksflächen 
wird eine Anpassung des Baukörpers angeregt: 
 
Das Baufenster für das im städtebaulichen Vorentwurf 
vorgesehene nördliche Einfamilienhaus( EFH) soll ge-
mäß beiliegenden Skizzen auf 10 x 12 m reduziert wer-
den. Die nördlichen Baufenster sollen generell 
unverschieblich ausgewiesen werden. Für das nördliche 
EFH soll eine Firsthöhenbegrenzung in Anlehnung an 
die bestehende Firsthöhe des EFH – Zur alten Brennerei 
28 vorgesehen werden. Für die nördlichen Reihenhaus-
zeile ist eine Firsthöhenbegrenzung in Anlehnung an 
die Gebäude Düsseltalstraße 13 bis 21 zu berücksichti-
gen. Für die betroffenen Grundstücke sind die Freiflä-
chen gemäß Textfestsetzung des Ursprungsbebauungs-
plans zu begrünen, alternativ könnte eine Eingründung 
an der Nordgrenze erfolgen.  
 
 
 

 
 
 
 
Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis 
genommen. Den Anregungen wird in Teilen gefolgt. 
Die Beschränkung der überbaubaren Grundstücksflä-
che auf lediglich eine Fläche von 10 x 12 m würde die 
Bebaubarkeit des Grundstücks erheblich einschränken, 
es würde das geplante Wohngebäude ohne Gestal-
tungsspielraum an den Standort manifestiert werden. 
Ziel der Aufstellung des Bebauungsplanes ist es u.a., 
dass für die vormals für Geschosswohnungsbau vorge-
sehenen Grundstücke nun Einfamilienhausbebauung 
planungsrechtlich legitimiert werden soll. Somit wird 
das vormals großzügige Baufenster im Norden von rd. 
27 x 27 m aufgegeben und entsprechende 
überbaubare Grundstücksflächen für die geplanten 
Hausgruppen und auch das Einfamilienhaus vorgese-
hen werden. Um bei Umsetzung der Planung einen 
gewissen Gestaltungsspielraum zu erreichen, wird 
daher die überbaubare Grundstücksfläche für die Rei-
henhäuser mit einer Tiefe von 13,0 m und für das 
geplante Einzelhaus mit einem Maß von 13,0 x 13,0 m 
vorgesehen. Diese bereits recht restriktive Festset-
zung berücksichtigt eine städtebaulich verträgliche 
wohnbauliche Entwicklung bei gleichzeitigem erfor-
derlichem Gestaltungspielraum für den Bauwilligen. 
Ferner werden die umliegenden Nutzungen und Be-
bauungen bei der Festsetzung der überbaubaren 
Grundstücksflächen sowie weiterer Kennziffern zum 
Maß der baulichen Nutzung sowie der Bauweise be-
rücksichtigt.  
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Den Anregungen zur Begrenzung der Firsthöhe wird 
dahingehend gefolgt, dass in dem Bebauungsplan Nr. 
164 erstmals verbindliche Höhenfestsetzungen in Form 
einer festgesetzten Traufhöhe aufgenommen werden. 
Die festgesetzten Traufhöhen leiten sich anhand vor-
handener Festsetzungen benachbarter Baugebiete aus 
dem rechtskräftigen Bebauungsplan ab. Es ist jedoch 
an dieser Stelle anzuführen, dass für die vom Einsen-
der benannten Referenzgebäude im Bebauungsplan 
neben der Anzahl der Vollgeschosse (II) und der zuläs-
sigen Dachneigung keine weiteren Höhen-, Trauf- oder 
Firstfestsetzungen vorhanden sind. Auch in dem Bau-
gebiet, in dem der Einsender sein Grundstück besitzt 
und in den direkt betroffenen Baugebieten, welche 
derzeit überplant werden, sind im rechtskräftigen 
Bebauungsplan keine weiteren Höhenfestsetzungen 
vorhanden. In Ableitung der Traufhöhen-Festsetzung 
aus dem Vorgänger Bebauungsplan und in Anlehnung 
an die örtliche und direkte Umgebung werden die 
max. Traufhöhen sowie die Dachneigung der Satteldä-
cher so festgesetzt, dass sie sich dieser anpassen und 
eine gemittelte Traufhöhe von bis zu 6,0 m gegenüber 
dem vorhandenen Gelände zulässig ist. Somit kann 
eine sinnvolle Ausnutzung einer zweigeschossigen 
Bauweise unter Berücksichtigung des vorhandenen 
Planungsrechtes und der vorhandenen Bebauung ein-
hergehen.  
 
In Bezug auf die Begrünung wird an den maßgeblichen 
Festsetzungen des rechtskräftigen Bebauungsplanes 
festgehalten. Da sich jedoch insbesondere für die 
Baugebiete WA1 und WA2 andere Dichtewerte und 
Grundstücksgrößen ergeben, wird an dem vormals 
recht hohen Begrünungsanteil nicht festgehalten. Die 
Freiflächen sind somit auf 20 % der nicht 
überbaubaren Grundstücksfläche mit Hecken, Sträu-
chern und Bäumen zu begrünen. Ferner wird die Anre-
gung aufgegriffen, die nördliche Grenze des Baugebie-
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tes des WA 1 zu begrünen. Durch die Festsetzung ei-
ner 6,0 m breiten privaten Grünfläche mit entspre-
chender Anpflanzfestsetzung kann den Anregungen 
gefolgt werden.  
 

2 Bürger B 30.10.2011 
 

Für das im Plangebiet befindliche nordöstlichste 
Grundstück und die überbaubaren Grundstücksflächen 
wird eine Anpassung des Baukörpers angeregt: 
 
Das Baufenster des nördlichen EFH soll gemäß beilie-
genden Skizzen auf 10 x 12 m reduziert werden. Die 
nördlichen Baufenster sollen generell unverschieblich 
ausgewiesen werden. Für das nördliche EFH soll eine 
Firsthöhenbegrenzung in Anlehnung an die bestehende 
Firsthöhe des EFH – Alte Brennerei 28 vorgesehen wer-
den. Für die nördliche Reihenhauszeile ist eine First-
höhenbegrenzung in Anlehnung an die Gebäude 
Düsseltalstraße 13 bis 21 zu berücksichtigen. Für die 
betroffenen Grundstücke sind die Freiflächen gemäß 
Textfestsetzung des Ursprungsbebauungsplans zu be-
grünen, alternativ könnte eine Eingründung an der 
Nordgrenze erfolgen. Die Position der Garagen für die 
neue Reihenhausbebauung soll gemäß dem Vorentwurf 
festgelegt werden. 
 

 
 
 
 
Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis 
genommen. Den Anregungen wird in Teilen gefolgt. 
Die Beschränkung der überbaubaren Grundstücksflä-
che auf lediglich eine Fläche von 10 x 12 m würde die 
Bebaubarkeit des Grundstücks erheblich einschränken, 
es würde das geplante Wohngebäude ohne Gestal-
tungsspielraum an den Standort manifestiert werden. 
Ziel der Aufstellung des Bebauungsplanes ist es u.a., 
dass für die vormals für Geschosswohnungsbau vorge-
sehenen Grundstücke nun Einfamilienhausbebauung 
planungsrechtlich legitimiert werden soll. Somit wird 
die vormals großzügige Grundstücksfläche im Norden 
von rd. 27 x 27 m aufgegeben und entsprechende 
überbaubaren Grundstücksflächen für die geplanten 
Hausgruppen und auch das Einfamilienhaus vorgese-
hen werden. Um bei Umsetzung der Planung einen 
gewissen Gestaltungsspielraum zu erreichen, wird 
daher die überbaubare Grundstücksfläche für die Rei-
henhäuser mit einer Tiefe von 13,0 m und für das 
geplante Einzelhaus mit einem Maß von 13,0 x 13,0 m 
vorgesehen. Diese bereits recht restriktive Festset-
zung berücksichtigt eine städtebaulich verträgliche 
wohnbauliche Entwicklung bei gleichzeitigem erfor-
derlichem Gestaltungspielraum für den Bauwilligen. 
Ferner werden die umliegenden Nutzungen und Be-
bauungen bei der Festsetzung der überbaubaren 
Grundstücksflächen sowie weiterer Kennziffern zum 
Maß der baulichen Nutzung sowie der Bauweise be-
rücksichtigt.  
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Den Anregungen zur Begrenzung der Firsthöhe wird 
dahingehend gefolgt, dass in dem Bebauungsplan Nr. 
164 erstmals verbindliche Höhenfestsetzungen in Form 
einer festgesetzten Traufhöhe aufgenommen werden. 
Die festgesetzten Traufhöhen leiten sich anhand vor-
handener Festsetzungen benachbarter Baugebiete aus 
dem rechtskräftigen Bebauungsplan ab. Es ist jedoch 
an dieser Stelle anzuführen, dass für die vom Einsen-
der benannten Referenzgebäude im Bebauungsplan 
neben der Anzahl der Vollgeschosse (II) und der zuläs-
sigen Dachneigung keine weiteren Höhen-, Trauf- oder 
Firstfestsetzungen vorhanden sind. Auch in dem Bau-
gebiet, in dem der Einsender sein Grundstück besitzt 
und in den direkt betroffenen Baugebieten, welche 
derzeit überplant werden, sind im rechtskräftigen 
Bebauungsplan keine weiteren Höhenfestsetzungen 
vorhanden. In Ableitung der Traufhöhen-Festsetzung 
aus dem Vorgänger Bebauungsplan und in Anlehnung 
an die örtliche und direkte Umgebung werden die 
max. Traufhöhen sowie die Dachneigung der Satteldä-
cher so festgesetzt, dass sie sich dieser anpassen und 
eine gemittelte Traufhöhe von bis zu 6,0 m gegenüber 
dem vorhandenen Gelände zulässig ist. Somit kann 
eine sinnvolle Ausnutzung einer zweigeschossigen 
Bauweise unter Berücksichtigung des vorhandenen 
Planungsrechtes und der vorhandenen Bebauung ein-
hergehen.  
 
In Bezug auf die Begrünung wird an den maßgeblichen 
Festsetzungen des rechtskräftigen Bebauungsplanes 
festgehalten. Da sich jedoch insbesondere für die 
Baugebiete WA1 und WA2 andere Dichtewerte und 
Grundstücksgrößen ergeben, wird an dem vormals 
recht hohen Begrünungsanteil nicht festgehalten. Die 
Freiflächen sind somit auf 20 % der nicht 
überbaubaren Grundstücksfläche mit Hecken, Sträu-
chern und Bäumen zu begrünen. Ferner wird die Anre-
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gung aufgegriffen, die nördliche Grenze des Baugebie-
tes des WA 1 zu begrünen. Durch die Festsetzung ei-
ner 6,0 m breiten privaten Grünfläche mit entspre-
chender Anpflanzfestsetzung kann den Anregungen 
gefolgt werden.  
 
Die Positionen der Garagen sind entsprechend dem 
Bebauungsplan nur innerhalb der  überbaubaren Flä-
chen sowie in den dafür ausgewiesenen Flächen zuläs-
sig. Den Anregungen kann diesbezüglich gefolgt wer-
den. 
 

3 Bürger C 03.11.2011 Die Veränderung der Bebauung von dem einst geplan-
ten Kindergarten in dreigeschossige Wohngebäude tan-
giert die Lebenssituation der Anwohner in den anlie-
genden Bestandsobjekten. Es werden 
Lärmbelästigungen für die Anlieger durch zusätzlichen 
Verkehr auf der Karl-Niepenberg-Weg befürchtet, eine 
Vergrößerung der Anliegerstraße ist in der Planung 
nicht berücksichtigt. Ferner wird eine direkte Betrof-
fenheit des Grundstücks der Bürgers befürchtet.  
 

Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis 
genommen. Durch die Aufstellung des Bebauungspla-
nes wird u.a. von der vormaligen Festsetzung eines 
Kindergartens (soziale Zwecke dienende Gebäude und 
Einrichtungen) innerhalb des Geltungsbereiches abge-
sehen. Es ist eine Ansiedlung eines Kindergartens im 
weiteren nördlichen Teil der Siedlung, welche 
verkehrlich besser erschlossen ist, geplant. Der Ur-
sprungsbebauungsplan Nr. 138 sah neben der Festset-
zung von sozialen Zwecken dienende Gebäuden und 
Einrichtungen ebenfalls die Festsetzung eines allge-
meinen Wohngebietes mit nun bis zu zwei Vollge-
schossen vor. Somit konnte bereits auf dem rechts-
kräftigen Bebauungsplan eine wohnbauliche 
Entwicklung eintreten. Durch die Änderung des Be-
bauungsplanes wird aus oben genannten Gründen von 
der Festsetzung eines Kindergartenstandortes zuguns-
ten von Wohnungsbau abgesehen. Durch die Änderung 
des Bebauungsplanes in diesem Teil werden jedoch für 
die Anlieger aus planungsrechtlicher Sicht keine we-
sentlichen Veränderungen erwartet. Auch kann der 
Argumentation einer Verkehrszunehme nicht gefolgt 
werden. Denn, sofern ein Kindergarten hier realisiert 
worden wäre, wäre mit einem nicht unwesentlichen 
Verkehr durch Bring- und Abholdienste zu rechnen. 
Daher wird nun auch ein verkehrsgünstigerer Standort 
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für den Kindergarten forciert. Durch die wohnbauliche 
Entwicklung ist unter Berücksichtigung der zulässigen 
Gebäudekubatur gegenüber der vormaligen Festset-
zung und der zulässigen Nutzung nicht mit einem An-
stieg der Verkehrbewegungen zu rechnen. Folglich 
werden keine zusätzlichen verkehrsinduzierten Lärm-
immissionen erwartet. Aus diesen Gründen ist eine 
Verbreitung der Straßenverkehrsfläche nicht erforder-
lich.  
 
Die öffentliche Verkehrsfläche, der Karl-Niepenberg-
Weg ist in gleicher Lage und Größe wie in dem rechts-
kräftigen Bebauungsplan Nr. 138 festgesetzt. Die 
Straße mit einer Breite von 5,5 m ist ausreichend di-
mensioniert, um den Verkehr der angeschlossenen 
Baugebiete aufzunehmen. Ferner wird darauf hinge-
wiesen, dass die weiter an den Karl-Niepenberg-Weg 
anschließenden Privatstraßen keine Durchfahrtsfunk-
tion sondern in erster Linie eine Erschließungsfunktion 
für die angrenzenden Baugebiete besitzen. Eine öf-
fentliche Wegeverbindung mit Durchgangsfunktion 
nimmt die weiter westlich gelegene Straße am Ziegel-
häuschen wahr. Die vom Einsender befürchteten Be-
einträchtigungen werden nicht erwartet, die Verbrei-
terung der Straße ist nicht erforderlich. 
 
Das vom Einwender benannte Grundstück befindet 
sich nicht im Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
Nr. 164. Nach Prüfung dieses Sachverhaltes wird je-
doch darauf hingewiesen, dass ein kleiner Teilbereich 
im Nordosten des betroffenen Grundstücks durch die 
Straßenverkehrsfläche gemäß Festsetzung des rechts-
kräftigen Bebauungsplanes Nr. 138 in Anspruch ge-
nommen wird. Die Aufstellung des Bebauungsplanes 
Nr. 164 bleibt hiervon jedoch unberührt.  
 

 














